
Videokonferenz kann von SL erzwungen werden -
oder gibt es Möglichkeiten sich zu wehren?
Beitrag von „Alterra“ vom 9. Januar 2021 12:17

"Für die Teilnahme von Lehrkräften an den Echtzeit-Videokonferenzen zur Übertragung des
Präsenzunterrichts an nicht präsente Schülerinnen und Schüler bedarf es keiner Einwilligung
durch die einzelne Lehrkraft. Es liegt innerhalb der Organisationsbefugnis der Schulleitung, den
Präsenzunterricht der einzelnen Lehrkraft in einer bestimmten Klasse oder Lerngruppe in der
Schule dahingehend zu modifizieren, dass eine zeitwei-lige Übertragung des Unterrichts per
Videokonferenzsystem an nicht präsente Schüle-rinnen und Schüler erfolgt, die nur von
zuhause oder aus gesonderten Räumen der Schule zugeschaltet werden können. Die
notwendige Datenverarbeitung lässt sich unter diesen Voraussetzungen auf Art. 88 DS-GVO
i.V.m. § 23 HDSIG stützen, da es sich um eine zulässige Konkretisierung der Aufgabenstellung
der Lehrkräfte im Rahmen ihres Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses handelt, die aktuell an die
Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie anzupassen sind. Diese Rechtsauffassung ist mit dem
Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit abgestimmt."

Das entstammt einem Schreiben des KM
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